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1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Die Stadt Neuenburg am Rhein beabsichtigt mit der 3. Änderung des Bebauungsplans „Einfang-

weg“ (gem. § 13a BauGB) die bauliche Erweiterung eines innerstädtischen Grundstücks. Das 

Verfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. 

Die Flächengröße des Plangebiets beträgt ca. 2.490 m² und umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 

4136 der Gemarkung Neuenburg.  

Hinsichtlich der Erfordernisse, der Ziele und dem Zwecke der Planung sowie der Abgrenzung 

des Geltungsbereiches wird auf die Begründung des Bebauungsplans verwiesen.  

Das vorliegende Gutachten dient dazu, die Auswirkungen der Planung auf die Tier- und Pflan-

zengruppen hinsichtlich der Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) zu beurteilen.  

  
Abb. 1: Übersichtsplan mit Luftbild und Untersuchungsgebiet (gelb umrandet). 

1.2 Gebietsbeschreibung 

Das Plangebiet liegt im Zentrum von Neuenburg am Rhein und wird von der „Zähringer Straße“ 

im Osten sowie Wohnbebauung und Gärten in den anderen Himmelsrichtungen begrenzt.  Die 

nähere Umgebung ist von bestehender städtischer Bebauung, Straßen und weiteren 

© LUBW 
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versiegelten Plätzen sowie Gärten und Einzelbäumen charakterisiert. Die Biotopstrukturen im 

oder unmittelbar am Plangebiet sind von ihrer Ausprägung, Lage und Ausstattung am ehesten 

für siedlungsnahe Ubiquisten geeignet. 

Das Plangebiet befindet sich in der Großlandschaft „Südliches Oberrhein-Tiefland“ und im Na-

turraum „Markgräfler Rheinebene“. 

Bei dem Plangebiet selbst handelt es sich um eine ca. 2.490 m² große, naturschutzfachlich über-

wiegend geringwertige und zum Großteil bebaute innerstädtischen Fläche, welche von Bau-

werken, gepflasterten Straßen/Plätzen, Gärten (Grünflächen) und (Zier-)Gehölzen charakteri-

siert werden kann.  

Der größte Teil des Geltungsbereichs wird von einem Wohngebäude mit westlich angrenzender 

Scheune eingenommen. Im Zuge der Planung kommt es zu keinen Veränderungen oder Abriss-

arbeiten am Gebäudekomplex. Im südlichen Teil vom Gebäudekomplex befindet sich ein Hüh-

nerstall, einige Gemüsebette sowie eine Stech-Fichte (Picea pungens) (Abb. 2-4). Im Zuge der 

Bebauungsplanänderung soll dieser Teil bebaut werden.  

Zusätzlich befinden im Südwesten drei Obstbäume, welche im Bebauungsplan festgesetzt wer-

den. 

Im westlichen und nördlichen Teil des Geltungsbereichs ist eine Grünfläche ausgebildet, auf-

welcher Pferde weiden (Abb. 5 und 6) sowie zwei weitere Obstbäume. Im Osten ist das Grund-

stück von Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus) eingefriedet. 

  

 

Abb. 2: Einfahrt sowie Gebäudekomplex (Blick Richtung W).   Abb. 3: Gemüsebeete.  
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Abb. 4: Stechfichte.     Abb. 5: Grünfläche (Blick Richtung N). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Pferdekoppel (Blick Richtung NO). 
 

1.3 Schutzgebiete 

Im Plangebiet sind Flächen und Biotope mit europäischer und nationaler Bedeutung (Natura 

2000, LSG oder NSG) nicht vorhanden. Folgende Schutzgebiete befinden sich in der näheren 

Umgebung des Plangebiets:  

Etwa 1,4 km westlich des Plangebiets verläuft der Rhein und seine Ufer mit mehreren Schutz-

gebieten. Bei diesen handelt es sich um die FFH-Gebiete „Markgräfler Rheinebene von Weil bis 

Neuenburg“ (Nr. 8111342) und „Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach“ (Nr. 

8311341) sowie die Vogelschutzgebiete „Rheinniederung Neuenburg – Breisach“ (8011401) 

und „Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit Vorbergzone“ (8211401). Außerdem befinden 

sich hier die nach NatSchG und LWaldG geschützten Biotope „Naturnahe Abschnitte des Rheins 

zwischen Neuenburg und Hartheim“ (Biotop-Nr. 181113150001), „Rhein (s-w. Neuenburg)“ (Bi-

otop-Nr. 182113150001), „Auenwälder zwischen Hartheim und Zienken“ (Biotop-Nr. 

281113156508) und „Magerrasen (w. Neuenburg am Rhein)“ (Biotop-Nr. 181113150023). 200 

m nördlich befindet sich das Biotop „Robinien Feldgehölz (s. Zinken)“ (Biotop-Nr. 

181113150020). Das nächstgelegene Naturschutzgebiet „Trockenaue Neuenburg am Rhein“ 

(Nr. 3.596) liegt ca. 2 km nördlich des Plangebiets. Biotopverbundflächen und 
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Wildtierkorridore liegen weit außerhalb des Plangebiets und sind nicht betroffen. Etwa 3,3 km 

östlich zum Plangebiet und in Richtung des Schwarzwalds beginnt der Naturpark „Südschwarz-

wald“ (Nr. 6). Ungefähr 1,8 km östlicher zur Naturparkgrenze liegt das Landschaftsschutzgebiet 

„Markgräfler Hügelland und angrenzender westlicher Südschwarzwald“ (Nr. 3.15.035).  

Weitere Flächen mit Schutzstatus: Das Plangebiet liegt gesamtflächig in dem fachtechnisch ab-

gegrenzten Wasserschutzgebiet „WSG-Neuenburg TB Grißheim II“ (WSG-Nr.-Amt: 315132).  

Eine Beeinträchtigung dieser Schutzgebiete ist durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten.  
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2 Gesetzliche Grundlagen 

Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Absatz 1 Satz 1 gelten folgende Vorschriften 

für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten: 

Es ist verboten, 

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören (Verletzungs- und Tötungsverbot), 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 

stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot), 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Schädigungsverbot), 

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.  

 

Die Prüfung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote – insbesondere solche 

nach § 44 BNatSchG – entgegenstehen, setzt eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Planbereich vorhandenen geschützten Arten voraus. Bestandserfassungen sind 

daher erforderlich, wenn ein möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand auf andere 

Art und Weise nicht rechtssicher bestimmt werden kann.  

Die Untersuchung des Vorliegens eines Verbotstatbestandes ist auch durch die Bestimmung der 

Eignung der beeinträchtigten Lebensräume und -strukturen für die geschützten Arten rechtssi-

cher möglich (Potenzialabschätzung). In der Folge ist jedoch für alle Arten, für die eine Eignung 

vorliegt, von einer Betroffenheit auszugehen (worst-case-Betrachtung). 

 

3 Methoden 

Die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange im Hinblick auf die Tier- und Pflanzenwelt wurde 

aufgrund der übersichtlichen Habitatausstattung als artenschutzfachliche Potenzialabschät-

zung durchgeführt. Dabei wurde das Plangebiet im Rahmen einer gutachterlichen Inaugen-

scheinnahme am 01.03.2024 durch die Verfasserin flächendeckend hinsichtlich der arten-

schutzfachlich relevanten Habitatstrukturen untersucht. Die vorkommenden Habitatstrukturen 

veranlassen dazu, das potenzielle Vorkommen der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Rep-

tilien anzunehmen.  

Das Vorkommen von europarechtlich bzw. streng geschützten Amphibien, Fischen, Neunaugen, 

Flusskrebsen, Libellen oder Weichtieren wird aufgrund von fehlenden Gewässern mit entspre-

chender Habitateignung von vornherein ausgeschlossen.  
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4 Ergebnisse 

4.1 Vögel 

Innerhalb des Plangebiets und in der näheren Umgebung wurden während der Begehung, auf 

Störungen relativ unempfindliche, überwiegend siedlungsfolgende Vogelarten, wie u.a. Amsel, 

und Haussperling beobachtet. Als Brutstätte kommt das Plangebiet aufgrund der überwiegend 

strukturarmen Habitatausstattung und seiner innerstädtischen Lage und der Straßennähe nur 

für siedlungsfolgende, auf Störungen relativ unempfindliche sowie weitverbreitete Arten mit 

geringem Störungsempfinden in Frage.  

Die Rasenfläche ist aufgrund der derzeitigen niedrigwüchsigen Ausprägung und der Befahrung 

durch größere Maschinen (s. Abb. 5) für Bodenbrüter ungeeignet. Außerdem weisen bodenbrü-

tende Vogelarten i.d.R. eine sehr hohe Fluchtdistanz auf, sodass hier eine Besiedlung oder Brut-

vorkommen von typischen Offenlandarten sehr unwahrscheinlich ist.  

Innerhalb des Plangebiets bietet insbesondere die Scheune Nistmöglichkeiten für Gebäudebrü-

ter, wie beispielsweise Haussperling und Hausrotschwanz. Allerdings bleibt das Gebäude beste-

hen, sodass hierdurch keine Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG ausgelöst werden können. 

Abgesehen vom Gebäude bestehen weitere nutzbare Strukturelemente für Vögel, insbeson-

dere die Einzelbäume im Plangebiet, sodass eine baubedingte Beeinträchtigung auf das Brutge-

schehen von busch- und kronenbrütenden Vogelarten nicht vollständig auszuschließen ist. Im 

Zuge der Bebauung wird nur die südlich bestehende Stechfichte entfernt. In dieser, aber auch 

in den anderen Bäumen, konnten keine Altnester oder Baumhöhlen nachgewiesen werden. 

Eine bauliche Beeinträchtigung der Strukturen und das Eintreten eines Verbotstatbestands 

nach § 44 BNatSchG ist auf Grund der Lage im Siedlungsraum mit potenziell nutzbaren Bäumen 

und Hecken in angrenzenden Privatgärten zu relativieren.  

Die Beseitigung von Nahrungsräumen fällt nur dann unter die Verbotstatbestände, wenn es sich 

um essenzielle Nahrungshabitate handelt. Bei dem vorliegenden Plangebiet ist dies nicht der 

Fall. Es handelt sich um einen geringstrukturierten Siedlungsraum mit z.T. kleinräumigen Ge-

hölzstrukturen. Es stehen Vögel weiterhin in unmittelbarer Nähe des Plangebiets potenziell 

nutzbare Bäume und Hecken in privaten Gartenanlagen und in den nahegelegenen Grünflächen 

als Nahrungshabitat zur Verfügung. 

Es können baubedingt Störungen im Zuge der Bauarbeiten auftreten und sich temporäre und 

lokale Beunruhigungseffekte auf die Avifauna ergeben. Aufgrund der Lage des Plangebiets im 

Siedlungsraum mit entsprechenden Vorbelastungen (Verkehrslärm etc.) sind keine signifikan-

ten und nachhaltigen Störwirkungen, die sich negativ auf den Erhaltungszustand von häufigen 

und weit verbreiteten Vogelarten im Planbereich auswirken, vorhanden. 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen, müssen Ver-

meidungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Kapitel 5). 
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4.2 Fledermäuse 

Für den entsprechenden TK25-Quadranten (8111 SW) des Plangebiets sind gemäß der Über-

sichtskarte der LUBW (2019) mit den bekannten Verbreitungsdaten zu den 21 in Baden-Würt-

temberg regelmäßig auftretenden Fledermausarten 9 Arten als Nachweis angegeben. Zu diesen 

zählen Breitflügelfledermaus (Eptesi-cus serotinus), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Großer 

Abendsegler (Nyctalus noctula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) und Graues Langohr 

(Plecotus austriacus). 

Das Plangebiet selbst wird größtenteils von bebauten bzw. versiegelten Flächen im Siedlungs-

raum eingenommen. Die Scheune ist als potenzielles Versteck- und Überwinterungsquartier 

einzuschätzen. Da die Scheune erhalten bleibt, kann das Eintreffen von Verbotstatbeständen 

nach §44 BNatSchG mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

Das Plangebiet ist naturschutzfachlich als geringwertig zu betrachten und erfüllt die ökologische 

Funktion als Nahrungs- bzw. Jagdhabitat vermutlich nur im sehr geringen Maße. Die Beseitigung 

von Nahrungsräumen fällt nur dann unter die Verbotstatbestände, wenn es sich um essenzielle 

Nahrungshabitate handelt. Bei dem vorliegenden Gebiet ist dies nicht der Fall, da es sich ledig-

lich um einen geringstrukturierten innerstädtischen Bereich mit sehr geringer bis stellenweise 

mittlerer ökologischer Wertigkeit handelt. Im weiträumigen Umfeld stehen Fledermäusen aus-

reichend Flächen in Form weiterer Siedlungs- und Gehölzstrukturen (u.a. „Klemmbach“) zur 

Nahrungssuche zur Verfügung. Eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Fledermaus-Po-

pulation durch den Verlust von potenziellen Nahrungshabitaten wird somit nicht erwartet.  

Es können Störungen im Zuge der Bauarbeiten auftreten und sich temporäre und lokale Beun-

ruhigungseffekte auf die lokale Fledermaus-Population ergeben. Aufgrund der Lage des Plan-

gebiets im Siedlungsraum mit entsprechenden Vorbelastungen (Verkehrslärm etc.) sind keine 

signifikanten und nachhaltigen Störwirkungen, die sich negativ auf den Erhaltungszustand von 

häufigen und weit verbreiteten Fledermausarten auswirken, vorhanden.  

Allerdings kann es durch anlage- und betriebsbedingte Veränderungen der Beleuchtungsver-

hältnisse zu Beeinträchtigungen (nahegelegener) potenzieller Nahrungs- bzw. Jagdhabitate 

kommen. Um Beeinträchtigungen durch vom Plangebiet ausgehende zusätzliche Beleuchtungs-

quellen, während Transferflügen oder Jagdaktivitäten auszuschließen, sollten die Beleuch-

tungsmittel fledermausfreundlich gestaltet werden (vgl. Kap. 5.2). 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen, müssen Ver-

meidungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Kapitel 5.2).  

 

4.3 Reptilien 

Im Hinblick auf die vorherrschende Habitatausstattung (Gartenfläche) mit kaum bzw. wenigen 

geeigneten Deckungsbereichen (Heckenstrukturen), keinen adäquaten Offenbodenbereichen, 

keiner Ruderalvegetation, keine Steinhaufen und keinem Totholz, ist ein Vorkommen von 
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(streng) geschützten Reptilien im Plangebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Bei 

der Begehung wurden keine direkten und/oder indirekten Nachweise von Reptilien gefunden.  

Dennoch sind die Gartenstrukturen (Gemüsebeete) im südlichen Teil insbesondere für Repti-

lienarten, die anthropogen geprägte Habitate besiedeln können, vermutlich als potenzieller 

Teillebensraum einzuschätzen. Etwa 300 m weiter westlich sind Vorkommen (Kartierung Büro 

Kunz GalaPlan 2020) der streng geschützten Mauereidechse (Podarcis muralis) (FFH Anhang IV) be-

kannt (Bebauungsplan „Quartier Schlüsselstraße / Metzgerstraße / Dekan-Martin-Straße“), was ein 

Vorkommen von Mauereidechsen in Neuenburg belegt. Diese zwei Punkte lassen ein Vorkommen 

von Individuen in dem Bereich der Gemüsebeete nicht vollständig ausschließen.  

Von signifikanten und nachhaltigen, bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen, 

die sich negativ auf den Erhaltungszustand von Reptilien auswirken, ist nicht auszugehen.  

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen, müssen Ver-

meidungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Kapitel 5.3).  

 

5 Vermeidungsmaßnahmen 

5.1 Vögel 

Für die Artengruppe Vögel sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen: 

• Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, 

Störung und Schädigung) zu vermeiden, dürfen alle planmäßig zu entfernenden Gehölze 

sowie Gebäude und Gebäudeteile ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also im 

Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar (01.10. – 28./29.02.), entfernt werden.  

• Sollten Gehölzrodungen oder Abrissarbeiten zu einem Zeitpunkt innerhalb der Vogel-

brutzeit erfolgen bzw. außerhalb des Zeitraums von Oktober bis Februar, muss das Ein-

griffsgebiet unmittelbar vor dem Eingriff durch einen Artenschutz-Sachverständigen auf 

Vogelnester untersucht werden. Sollten dabei Nist- und Brutaktivitäten nachgewiesen 

werden, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen mit der 

unteren Naturschutzbehörde abzustimmen; ggf. sind dann ergänzende Maßnahmen 

durchzuführen.  

Des Weiteren wird eine bauliche Integration von Nistkästen – beispielsweise von Fassaden-

nestern oder Einbaukästen – in die neuen Gebäude zur Erhöhung des Brutplatzangebots 

empfohlen. Informationen dazu können auf der Internetseite http://www.artenschutz-am-

haus.de/ abgerufen werden.  

 

5.2 Fledermäuse 

Für die Artengruppe Fledermäuse sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen:  

• Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, 

Störung und Schädigung) zu vermeiden, dürfen alle planmäßig zu entfernenden Gehölze 

sowie Gebäude und Gebäudeteile ausschließlich in den Wintermonaten von November 

bis Februar (01.11. – 28./29.02.) entfernt werden.  
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• Sollten Gehölzrodungen oder Abrissarbeiten zu einem Zeitpunkt stattfinden, der nicht 

die Wintermonate November bis Februar abdeckt, muss das Eingriffsgebiet unmittelbar 

vor der Gehölzrodung durch einen Artenschutz-Sachverständigen auf Fledermausbesatz 

kontrolliert werden. Sollten hierbei Fledermäuse nachgewiesen werden, sind die Ro-

dungsarbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen mit der unteren Na-

turschutzbehörde abzustimmen.  

• Nächtliche Bauarbeiten sollten nicht in den Monaten Mai bis September 

(01.05. – 30.09.) erfolgen. Sind nächtliche Beleuchtungen im Bereich der Baumaßnah-

men nicht zu vermeiden, muss eine fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht 

werden. Bei Neuanbringung von Beleuchtungen im Plangebiet sind fledermaus- und in-

sektenfreundliche Beleuchtungsmittel (z.B. staubdichte Natriumdampflampen und 

warmweiße LEDs mit warmweißer Farbtemperatur bis max. 3000 Kelvin ohne UV-Anteil 

mit Lichtspektrum um 590 nm) zu wählen. Die Leuchtgehäuse müssen gegen das Ein-

dringen von Insekten geschützt sein, die Oberflächentemperatur darf 60°C nicht über-

schreiten. Die Beleuchtung sollte auf ein Minimum reduziert werden. Es ist eine gleich-

mäßige und gezielte Beleuchtung (d.h. zeitlich bedarfsorientiert bzw. bewegungsgesteu-

ertes Ein- und Ausschalten bzw. Dimmen) von oben nach unten unter Abschirmung von 

Streulicht anzubringen. Die Anstrahlung von Grünflächen oder Gehölzen ist unzulässig. 

 

5.3 Reptilien 

Für die Artengruppe Reptilien sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen:  

• Um zu verhindern, dass eventuell vorhandene Einzeltiere der Mauereidechse im Zuge 

der Bauarbeiten zu Schaden kommen oder während der Bauarbeiten ins Gebiet einwan-

dern, sollte das Eingriffsgebiet für Reptilien unattraktiv gestaltet werden. Hierzu müssen 

rechtzeitig vor Baubeginn und während der Aktivitätszeit der Eidechsen alle losen Ver-

steckstrukturen von der Fläche entfernt werden. Zudem muss die Vegetation vor Bau-

beginn entfernt und während der gesamten Bauzeit kurzgehalten werden. Während der 

Bauzeit sollte das Neuschaffen von geeigneten Strukturen (z.B. Material- oder Erdlager) 

vermieden werden. 

 

6 Gutachterliches Fazit 

Das Plangebiet liegt im Zentrum der Innenstadt von Neuenburg. Bei dem Plangebiet handelt es 

sich um eine ca. 2.490 m² große, bereits überwiegend bebaute und innerstädtischen Fläche, mit 

einer geringen ökologischen Wertigkeit.  

Als Nahrungs- und Bruthabitat kommt das Plangebiet aufgrund der überwiegenden arten- und 

strukturarmen Ausstattung nur für siedlungsfolgende, auf Störungen relativ unempfindliche so-

wie weitverbreitete Arten mit geringem Störungsempfinden in Frage. Nach derzeitigem Pla-

nungsstand liegen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Pflanzen- oder Tierarten 

vor.  
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Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, Störung 

und Schädigung) zu vermeiden, müssen Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden:  

▪ Bei Entfernung/Abriss von Gehölzen/Gebäuden sind die zeitlichen Beschränkungen au-

ßerhalb der Vogelbrutzeit, also von Oktober bis Februar (01.10. – 28./29.02.), zu beach-

ten.  

▪ Im Hinblick auf die Artengruppe der Fledermäuse dürfen Gehölze/Gebäude im Plange-

biet ausschließlich in den Wintermonaten von November bis Februar entfernt werden 

(01.11. – 28./29.02.), andernfalls ist in beiden Fällen ein Artenschutz-Sachverständiger 

hinzuzuziehen.  

▪ Die Scheune bietet für Vögel sowie gebäudebewohnende Fledermausarten, potenzielle 

Nistmöglichkeiten bzw. Sommer- und Winterquartiere. Die Scheune bleibt erhalten, so-

dass keine Maßnahmen notwendig werden.  

▪ Nächtliche Bauarbeiten sollten nicht in den Monaten Mai bis September 

(01.05. – 30.09.) erfolgen. Sind nächtliche Beleuchtungen im Bereich der Baumaßnah-

men nicht zu vermeiden, muss eine fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht 

werden. Bei Neuanbringung von Beleuchtungen im Plangebiet sind fledermaus- und in-

sektenfreundliche Beleuchtungsmittel (z.B. staubdichte Natriumdampflampen und 

warmweiße LEDs mit warmweißer Farbtemperatur bis max. 3000 Kelvin ohne UV-Anteil 

mit Lichtspektrum um 590 nm) zu wählen. Die Leuchtgehäuse müssen gegen das Ein-

dringen von Insekten geschützt sein, die Oberflächentemperatur darf 60°C nicht über-

schreiten. Die Beleuchtung sollte auf ein Minimum reduziert werden.  

Bei Einhaltung aller vorgeschlagenen Maßnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG im Hinblick auf die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Repti-

lien sehr wahrscheinlich ausgeschlossen werden.  
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